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In der Anlage übermittelt die österreichische Ärztekammer 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zum Entwurf einer Ver­

einbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und dem 

Land Tirol über einen gemeinsamen Hubschrauberrettungsdienst, 

zur do. Kenntnisnahme. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
~das Kammeramt: 

. :. ":'-..... 
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ÖSTERR'EI«JIIISCDE ÄRZTEKAMMER 
WIEN I, WEIHBURGGASSE 10-12 . 526944 

POSTLEITZAHL 1011, POSTFACH 213 

DVR: 0057746 

stellungnahme der österreichischen Ärztekammer zum Ent­

wurf einer Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen 

dem Bund und dem Land Tirol über einen gemeinsamen Hub­

schrauberrettungsdienst: 

Wie schon in der Stellungnahme zum Entwurf einer Verein­

barung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und dem 

Land Vorarlberg über einen gemeinsamen Hubschrauber­

rettungsdienst festgestellt, erlaubt sich die Öster­

reichische Ärztekammer auch zum gegenständlichen Ent­

wurf auf die Problematik des § 3 Abs. 3 hinzuweisen. 

Die Österreichische Ärztekammer empfiehlt, ähnlich wie 

in der Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land 

Steiermark über einen gemeinsamen Hubschrauberrettungs­

dienst zu definieren, daß nur solche Ärzte beizustellen 

sind, welche zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 

Berufes als praktischer Arzt oder als Facharzt eines 

je nach Art des Einsatzes in Betracht kommenden klini­

schen Sonderfaches berechtigt sind, die über besondere 

Kenntnisse in der Flugrettungstechnik verfügen und die 

an Bord mitgeführten medizinischen Geräte bedienen können. 

Diese KlarsteIlung erscheint u.a. deswegen erforderlich, 

weil nach § 4 Abs. 3 der Zivilluftfahrzeug-, Ambulanz-

und Rettungsflugverordnung, BGBI. Nr. 126/1985, an 

Ambulanz- oder Rettungsflügen nur zur selbständigen Berufs­

ausübung berechtigte praktische Ärzte oder Fachärzte teil­

nehmen dürfen. Da die genannte Verordnung zweifellos im 

Stufenbau der Rechtsordnung auf niederer Stufe steht als 

die geplante "Art. 15 a - Vereinbarung", sollte, um Miß­

verständnisse zu vermeiden, der gleiche Wortlaut der Ver­

ordnung auch in der Vereinbarung verwendet werden. 
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Gerade für den Bereich des Bundeslandes Tirol erscheint diese 

KlarsteIlung überdies notwendig, da die österreichische Ärzte­

kammer in Erfahrung gebracht hat, daß bei dem derzeit be­

stehenden Hubschrauberrettungsdienst in Tirol Turnusärzte ein­

gesetzt werden, denen nach den Bestimmungen des Ärztegesetzes 

nicht die Berechtigung zur selbständigen ärztlichen Tätigkeit 

zukommt. 

Wien, am 4. 4. 1986 

Dr.Ch/Ma.-
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